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2.  Sonderurlaub für Bewerberinnen und Bewerber um ein kommunales Mandat 
 
Soweit Bewerberinnen und Bewerbern um ein kommunales Mandat zur Wahlvorbereitung ein unbezahlter 
Sonderurlaub gewährt wird, darf die Dauer dieses Sonderurlaubs im Hinblick auf die Regelungen des 
Bayerischen Abgeordnetengesetzes zwei Monate nicht überschreiten.


